
Satzung

FÄrderverein der Bernard Overberg Schule e.V. 
Overbergstra�e 99  45663 Recklinghausen 

Å1 Name, Sitz
Der Verein f�hrt den Namen „F�rderverein der Bernard Overberg Schule“, 
hat seinen Sitz in Recklinghausen, und ist in das Vereinsregister mit der 
Nummer 1923 beim Amtsgericht Recklinghausen eingetragen.

Å2 Zweck
Der Verein ist selbstlos t�tig. Er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. er verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar 
gemeinn�tzige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbeg�nstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung. 
Er bem�ht sich um
- Gew�hrung von Beihilfen f�r die Beschaffung wissenschaftlicher und 
k�nstlerischer Unterrichtsmittel,

 F�rderung des Schulsports und Schulwanderungen,
 Unterst�tzung bed�rftiger Sch�ler zu Schulveranstaltungen,
 F�rderung der Elternarbeit auf dem Gebiet des Schulwesens
 Unterst�tzung der T�tigkeit der Sch�lermitverwaltung 

Die vorstehend bezeichneten Aufgaben k�nnen durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung im Rahmen der steuerbeg�nstigten Zwecke 
erforderlichenfalls erweitert und beschr�nkt werden.

Å3 Mittel 
Die Mittel des Vereins d�rfen nur f�r die satzungsgem��en Zwecke verwandt 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Å4 Ausgaben
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind 
oder durch unverh�ltnism��ig hohe Verg�tung, beg�nstigt werden.

Å5 Mitgliedschaft
Mitglied kann jeder werden, der gewillt ist, die Zwecke des Vereins zu f�rdern 
und sich zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages schriftlich verpflichtet. �ber die 
Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der Austritt eines Mitgliedes kann 
jederzeit gegen�ber dem Vorstand schriftlich erkl�rt werden. Die 
Austrittserkl�rung wird zum Schluss des Gesch�ftsjahres wirksam. Mitglieder 



des Vereins, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, oder in sonstiger 
Weise den Vereinsinteressen zuwiderhandeln, k�nnen durch den Vorstand 
ausgeschlossen werden.
Wer den Verein in besonderem Ma�e ideell oder materiell unterst�tzt, kann von 
der Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt werden.

Å6 BeitrÇge und GeschÇftsjahr
Der j�hrliche Mitgliedsbeitrag betr�gt mindestens €  10,00. Er kann durch den 
Beschluss der Mitgliederversammlung anderweitig festgesetzt werden. Er wird 
mit Beginn des Gesch�ftsjahres f�llig.
Das Gesch�ftsjahr ist das Kalenderjahr.

Å7 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind

1. Der Vorstand 
2. Die Mitgliederversammlung 

Å8 Vorstand
Der Vorstand des Vereins besteht aus dem/der

 Vorsitzenden
 stellvertretenden Vorsitzenden
 Schatzmeister/in
 stellvertretenden Schatzmeister/in
 Schriftf�hrer/in
 jeweiligen Schulleiter/in
 Delegierten der Lehrerkonferenz
 Delegierten der Schulpflegschaft
 Delegierten der Sch�lermitverwaltung 

Der Vorstand f�hrt die laufenden Gesch�fte des Vereins. Er entscheidet �ber die 
Verwendung der Mittel mit einfacher Mehrheit. Notwendige, dringende 
Sofortma�nahmen bis zu € 300,00 je Einzelfall und bis zu einer Gesamtsumme 
von € 1000,00 j�hrlich k�nnen vom Vorsitzenden oder seinem Vertreter und 
dem Schatzmeister oder dessen Vertreter gemeinschaftlich beschlossen werden.
Der Vorstand kann nur bis zur H�he des vorhandenen Vereinsverm�gens 
verf�gen.
Der/die Vorsitzende, der/die Schatzmeister/in, deren Vertreter und der/die 
Schriftf�hrer/in werden durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 
Jahren gew�hlt. Sie bilden den engeren Vorstand im Sinne des �26 BGB. Zur 
gerichtlichen und au�ergerichtlichen Vertretung des Vereins gen�gt die 
Zeichnung durch 2 Mitglieder des engeren Vorstandes.

Å9 Sitzungen des Vorstandes



Der/die Vorsitzende ruft nach Bedarf, mindestens einmal j�hrlich, schriftlich 
unter Angabe der Tagesordnung zu den Sitzungen ein. Er/Sie muss sie 
einberufen, wenn mindestens 2 Vorstandsmitglieder dies fordern. Der/die 
Vorsitzende kann nach seinem/ihrem Ermessen in besonderen F�llen 
Sachverst�ndige zu den Sitzungen des Vorstandes hinzuziehen. Der Vorstand ist 
beschlussf�hig, wenn mindestens 2/3 seiner Mitglieder anwesend sind. Seine 
Entscheidung trifft er, durch Mehrheitsbeschluss. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden. Die Beschl�sse des Vorstandes 
werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt, das von dem/der Vorsitzenden
und dem/der Schriftf�hrer/in zu unterschreiben ist.

Å10 Mitgliederversammlungen
Die Mitgliederversammlung wird nach Bedarf, mindestens einmal j�hrlich, von 
dem/der Vorsitzenden einberufen. Diese ist ferner einzuberufen, wenn 
mindestens 1/3 der Mitglieder dies durch einen schriftlich begr�ndeten Antrag 
verlangen. In diesem Fall muss die Einberufung sp�testens innerhalb von 6 
Wochen erfolgen. Die Einladung muss unter Mitteilung der Tagesordnung mit 
mindestens 2 Wochen Frist schriftlich erfolgen. Die Mitgliederversammlung ist 
ohne R�cksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussf�hig. Die 
Beschl�sse der Mitgliederversammlung  werden mit einfacher Stimmen-
mehrheit gefasst. Zu Beschl�ssen bei Satzungs�nderungen oder zur Aufl�sung 
des Vereins ist jedoch eine Stimmenmehrheit von � der anwesenden Mitglieder 
erforderlich. Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden oder 
dem/der Stellvertreter/in geleitet. �ber die Beschl�sse ist eine Niederschrift 
aufzunehmen, die von dem/der Vorsitzenden und dem/der Schriftf�hrer/in 
zu unterzeichnen ist.

Å11 Befugnisse der Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung w�hlt die Vorstandsmitglieder gem�� �8 Abs 2,
sowie 2 Kassenpr�fer/innen. Sie beschlie�t �ber die H�he des 
Mitgliedsbeitrages der Mitglieder gem�� �6, sowie �ber Satzungs�nderungen
und die Aufl�sung des Vereins. Der Vorstand hat bei der ersten 
Mitgliederversammlung nach Abschluss des Gesch�ftsjahres einen 
Gesch�ftsbericht, die Jahresabrechnung und den Pr�fungsbericht der 
Kassenpr�fer vorzulegen. Die Mitgliederversammlung beschlie�t die Entlastung 
des Vorstandes.

Å12 AuflÄsung
Bei Aufl�sung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zwecks, f�llt das gesamte Verm�gen an den Rechtstr�ger der Schule, der dieses 
unmittelbar und ausschlie�lich f�r gemeinn�tzige Zwecke im Sinne von � 2 zu 
Gunsten der Bernard Overberg Schule zu verwenden hat. Falls die Schule nicht 
mehr besteht, ist das Verm�gen f�r gleiche Zwecke einer anderen Realschule zu 
�bertragen.


